24.01.2006

In-Kraft-Treten der einzelnen Neuregelungen

Grundsatz

Die Änderungen des Schulgesetzes NRW treten grundsätzlich zum 1.08.2006 und damit zum Beginn des Schuljahres 2006/2007 in Kraft.

Übergangsregelungen

Feststellung des Sprachstands

· Feststellung des Sprachstandes bei Kindern zwei Jahre vor der Einschulung ab dem 1.01.2007.
Vorziehen des Einschulungsalters

· Die Einschulung wird wie folgt über einen Zeitraum von sieben Jahren gestaffelt vorgezogen:

· zum Schuljahr 2007/2008 der 31. Juli,

· zum Schuljahr 2009/2010 der 31. August,

· zum Schuljahr 2011/2012 der 30. September,

· zum Schuljahr 2012/2013 der 31. Oktober,

· zum Schuljahr 2013/2014 der 30. November,

· zum Schuljahr 2014/2015 der 31. Dezember.
Neuordnung der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe

· Die Vorschriften über die Neuordnung der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe sind erstmals auf die Schülerinnen und Schüler anzuwenden, die sich im Schuljahr 2005/2006 in der Klasse 5 befinden.

· Entsprechendes gilt für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, für die die Schulkonferenz gem. § 132 Abs. 5 Satz 2 SchulG eine Einbeziehung in die Schulzeitverkürzung bereits für das Schuljahr 2005/2006 beschlossen hatte.

· Alle anderen Schülerinnen und Schüler beenden ihre Schullaufbahn nach den bisherigen Vorschriften.

Schulbezirke

· Option der Schulträger, auf die Einrichtung von Schulbezirken für Grundschulen und für Berufsschulen zu verzichten, zum 1.07.2007.

· Generelle Abschaffung der Schulbezirke für Grundschulen und für Berufsschulen zum 1.08.2008.

· Ausnahmen von der generellen Abschaffung der Schulbezirke: Bezirksübergreifende Fachklassen an Berufsschulen, Förderschulen.
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